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S T A T U T E N 

 

 

1. NAME UND SITZ 

art. 1 

unter dem namen 

 

X-tovka 

 

besteht ein verein im sinne von art. 60 ff. ZGB. 

 

art. 2 

der verein hat seinen sitz in basel. 



   

X-tovka X-tovka  

   

 

statuten 16. juli 2007 2 

2. ZWECK 

art. 3 

der verein trägt zur freien meinungsbildung und einer kulturell vielfältigen, 

solidarischen und offenen gesellschaft bei. er fördert die verständigung zwischen den 

generationen und kulturen in basel und der schweiz indem er eine humanistische und 

zukunftsorientierte botschaft vermittelt. mit seinen journalistischen, kulturellen und 

sozialen aktivitäten baut er brücken von den menschen aus dem balkan hinüber zu 

schweizern und in der schweiz lebenden mitbürger/innen.  

 

art. 4 

der verein ist politisch und konfessionell neutral. 

 

3. MITGLIEDSCHAFT 

art. 5 

natürliche und juristische personen, die den zweck des vereins unterstützen, können 

als vereinsmitglieder aufgenommen werden. über die aufnahme entscheidet der 

vorstand. er kann den beitritt ohne angabe von gründen ablehnen. 

 

art. 6 

der austritt eines vereinsmitgliedes kann unter beachtung einer kündigungsfrist von 60 

tagen schriftlich auf das ende eines vereinsjahres erfolgen. 

 

art. 7 

der ausschluss von mitgliedern liegt in der abschliessenden kompetenz des vorstandes 

und muss begründet werden. 

 

art. 8 

jeder persönliche anspruch der vereinsmitglieder auf das vereinsvermögen ist 

ausgeschlossen. 
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4. FINANZIELLE MITTEL 

art. 9 

zur erfüllung seiner aufgaben dienen dem verein folgende mittel: 

• mitgliederbeiträge, 

• einnahmen durch die vereinstätigkeit, 

• zuwendungen von privaten, öffentlichen körperschaften oder gemeinnützigen 

institutionen, 

• vermögenserträge. 

 

art. 10 

der jährliche mitgliederbeitrag wird vom vorstand festgelegt und beträgt maximal 50 

franken für natürliche personen und maximal 500 franken für juristische personen. 

 

art. 11 

die persönliche haftung der mitglieder ist ausgeschlossen. für die verbindlichkeiten des 

vereins haftet ausschliesslich das vereinsvermögen. 

 

5. ORGANISATION 

art. 12 

die organe des vereins sind die mitgliederversammlung, der vorstand und die 

revisionsstelle. 

 

art. 13 

die ordentliche mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. die einladung zur 

hauptversammlung erfolgt unter einhaltung einer frist von mindestens 20 tagen 

schriftlich oder per e-mail durch den vorstand unter angabe der traktanden. anträge 

zuhanden der hauptversammlung sind spätestens zwei wochen im voraus schriftlich an 

das präsidium zu richten.  

 

art. 14 

ausserordentliche mitgliederversammlungen werden nach bedarf durch den vorstand 

oder auf verlangen eines fünftels der mitglieder einberufen. die einladung hat 10 tage 

vor der versammlung zu erfolgen. 
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art. 15 

die mitgliederversammlung hat die folgenden befugnisse 

a) genehmigung des jahresberichts, 

b) abnahme der jahresrechnung,  

c) wahl der revisionsstelle, 

d) entlastung des vorstandes. 

 

art. 16 

die mitgliederversammlung ist ungeachtet der zahl der anwesenden mitglieder 

beschlussfähig. die wahlen und abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht die 

mehrheit der anwesenden mitglieder eine geheime abstimmung verlangt. 

 

art. 17 

der vorstand konstituiert sich selbst. ihm obliegt die leitung des vereins, sowie die 

beschlussfassung in allen vereinsangelegenheiten, die nicht ausdrücklich der 

mitgliederversammlung übertragen sind.  

insbesondere sind dies: 

a) festlegung der jahresbeiträge, 

b) statutenänderungen, 

c) aufnahme, ablehnung und ausschluss von mitgliedern und 

d) auflösung des vereins. 

 

art. 18 

bei der erledigung der laufenden geschäfte sind die mitglieder des vorstandes einzeln 

zeichnungsberechtigt. beim abschluss von verträgen und bei der vertretung des vereins 

ist kollektivunterschrift zu zweit erforderlich. 

 

art. 19 

der vorstand organisiert sich selbst. er kann ein präsidium, ein vize-präsidium, eine/n 

kassier/in und/oder eine arbeitsgruppe einsetzen. 
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6. RECHNUNGSABSCHLUSS 

art. 20 

das vereinsjahr entspricht dem kalenderjahr. die rechnung schliesst jeweils per 31. 

dezember ab. 

 

7. AUFLÖSUNG 

art. 21 

der beschluss über die auflösung des vereins braucht die zustimmung von zwei dritteln 

der vorstandsmitgliedern. das verbleibende vereinsvermögen wird in diesem fall 

ähnlich ausgerichteten institutionen zugewendet. 

 

8. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

art. 22 

die vorliegenden statuten wurden an der gründungsversammlung vom 16. juli 2007 

angenommen und in kraft gesetzt. 


